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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten, 
sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,  
 

für unseren Februar-Newsletter haben wir für Sie eine Auswahl aktueller und praxisrele-
vanter Entscheidungen aus verschiedenen relevanten Bereichen des Gesundheitsrechts 
zusammengestellt. Unter anderem berichten wir über das Urteil des Bundesgerichtshof 
(BGH) zum datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch eines privat Krankenversicherten 
im Zusammenhang mit Beitragsanpassungen sowie die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG) zur Erteilung der Approbation bei bestehender Sehbehinderung. 
Darüber hinaus befassen wir uns mit einer Entscheidung zur irreführenden gesundheits-
bezogenen Werbung („Entgiftungspflaster“) des LG Hamburg. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 
 

 
Ihre Kanzlei für Gesundheitsrecht: 
Prof. Schlegel, Hohmann, Diarra & Partner  
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______________Urteile aus dem Bereich des Gesundheitsrechts ______________

BGH: Datenschutzrechtlicher Aus-
kunftsanspruch eines PKV-
Versicherungsnehmers gegen seinen 
Versicherer im Zusammenhang mit 
Beitragsanpassungen 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ent-
schieden, dass Informationen zum Bei-
tragsverlauf eines privaten Krankenversi-
cherungsvertrags (nämlich zu Zeitpunkt 
und Höhe des Alt- und Neubeitrags für 
jede stattgefundene Beitragsanpassung, 
zum Zeitpunkt erfolgter Tarifwechsel un-
ter Angabe des Herkunfts- und Zieltarifs 
und zum Zeitpunkt erfolgter Tarifbeendi-
gungen) nur dann personenbezogene 
Daten im Sinne von Art. 15 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 4 Nr. 1 DSGVO darstellen würden, 
wenn sie mit einer bestimmten Person 
verknüpft seien, die Person also auf 
Grundlage der Informationen identifiziert 
sei oder (direkt oder indirekt) identifiziert 
werden könne. Dass eine Information ei-
nen Sachverhalt betrifft, der Auswirkun-
gen auf eine bestimmte Person hat, rei-
che für die Annahme eines personenbe-
zogenen Datums allein nicht aus. 
 
Der Kläger ist seit September 2010 bei 
der Beklagten privat kranken- und pflege-
versichert. In den vergangenen Jahren 
wurde der monatlich von ihm hierfür zu 
zahlende Beitrag mehrfach angepasst. 
Die Anpassungen wurden dem Kläger je-
weils unter Übersendung eines (Nach-
trags-)Versicherungsscheins und eines 
standardisierten Informationsschreibens 
zur Beitragsanpassung mitgeteilt. Dem 
Kläger liegen die Nachträge zum Versi-
cherungsschein und die Begründungs-
schreiben nicht mehr vor. Im März 2023 
forderte er die Beklagte vergeblich zur 
Herausgabe dieser Unterlagen auf. Die 
auf Auskunftserteilung und Schadenser-

satz gerichtete Klage hat das Amtsge-
richt abgewiesen. Hiergegen hat der Klä-
ger Berufung eingelegt. Das Berufungs-
gericht hat das Urteil des Amtsgerichts 
abgeändert und die Beklagte unter Zu-
rückweisung der Berufung verurteilt. Mit 
ihrer vom Berufungsgericht zugelasse-
nen Revision verfolgt die Beklagte ihren 
Antrag auf vollständige Klageabweisung 
weiter. 
 
Die Revision der Beklagten hatte vor dem 
BGH Erfolg. Zwar stünde der Klage nicht 
bereits der Einwand des Rechtsmiss-
brauchs entgegen. Mit der Begründung 
des Berufungsgerichts könne dem Kläger 
der geltend gemachte Auskunftsan-
spruch nach Art. 15 Abs. 1 und 3 DSGVO 
jedoch nicht zugesprochen werden. Nach 
Art. 4 Nr. 1 Hs. 1 DSGVO bezeichne der 
Begriff "personenbezogene Daten" alle 
Informationen, die sich auf eine identifi-
zierte oder identifizierbare natürliche Per-
son ("betroffene Person") beziehen. Als 
identifizierbar werde nach Art. 4 Nr. 1 Hs. 
2 DSGVO eine natürliche Person ange-
sehen, die direkt oder indirekt, insbeson-
dere mittels Zuordnung zu einer Kennung 
wie beispielsweise einem Namen oder ei-
ner Kennnummer, die Ausdruck der phy-
sischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen 
Person sind, identifiziert werden könne. 
Nach Art. 4 Nr. 7 Hs. 1 DSGVO sei "Ver-
antwortlicher" die natürliche oder juristi-
sche Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel 
der Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten entscheide. Die Revision ma-
che ohne Erfolg geltend, einem etwaigen 
Auskunftsanspruch des Klägers aus Art. 
15 DSGVO stehe Art. 12 Abs. 5 S. 2 
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Buchst. b DSGVO entgegen, weil die Be-
rufung auf das Auskunftsrecht rechts-
missbräuchlich sei. Nach Art. 12 Abs. 5 
Satz 2 Buchst. b DSGVO könne sich der 
Verantwortliche bei offenkundig unbe-
gründeten oder - insbesondere im Fall 
von häufiger Wiederholung - exzessiven 
Anträgen einer betroffenen Person wei-
gern, aufgrund des Antrags tätig zu wer-
den. Auf Grundlage der Feststellungen 
des Berufungsgerichts würden sich we-
der Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 
das Auskunftsbegehren des Klägers of-
fenkundig unbegründet ist, noch, dass es 
exzessiv ist. Wie die Revision ebenfalls 
nicht verkenne, sei die unentgeltliche 
Zurverfügungstellung einer ersten Kopie 
personenbezogener Daten nach der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
nicht davon abhängig, dass die be-
troffene Person ihren Antrag begründet. 
Die Ausübung des Auskunftsrechts aus 
Art. 15 Abs. 1 DSGVO dürfe auch nicht 
von Bedingungen abhängig gemacht 
werden, die der Unionsgesetzgeber nicht 
ausdrücklich festgelegt hat, wie etwa von 
der Verpflichtung, einen der im ersten 
Satz des 63. Erwägungsgrunds der Da-
tenschutz-Grundverordnung genannten 
Gründe (nämlich von der Verarbeitung 
Kenntnis zu nehmen und deren Recht-
mäßigkeit überprüfen zu können) geltend 
zu machen. Das Berufungsgericht habe 
daher richtig erkannt, dass es einem et-
waigen Auskunftsanspruch des Klägers 
nicht entgegenstünde, dass er damit den 
Zweck verfolge, Informationen zur Vorbe-
reitung eines beabsichtigten Rückforde-
rungsprozesses gegenüber der Beklag-
ten zu erlangen.  
Mit der Begründung des Berufungsge-
richts könne jedoch nicht angenommen 
werden, dass sämtliche vom Kläger be-
gehrten Informationen personenbezo-
gene Daten im Sinne von Art. 15 Abs. 1 

und 3, Art. 4 Nr. 1 DSGVO darstellen wür-
den. Das Berufungsgericht habe im Aus-
gangspunkt zutreffend zugrunde gelegt, 
dass der Begriff der personenbezogenen 
Daten weit zu verstehen sei und hierunter 
nicht allein sensible oder private Informa-
tionen fallen würden. Der Begriff umfasse 
vielmehr potenziell alle Arten von Infor-
mationen sowohl objektiver als auch sub-
jektiver Natur unter der Voraussetzung, 
dass es sich um Informationen über die 
in Rede stehende Person handelt. Die 
letztgenannte Voraussetzung sei erfüllt, 
wenn die Information aufgrund ihres In-
halts, ihres Zwecks oder ihrer Auswirkun-
gen mit einer bestimmten Person ver-
knüpft sei. Schreiben der betroffenen 
Person an den Verantwortlichen seien ih-
rem gesamten Inhalt nach als personen-
bezogene Daten einzustufen, da die per-
sonenbezogene Information bereits darin 
bestehe, dass die betroffene Person sich 
dem Schreiben gemäß geäußert hat. An-
deres gelte allerdings für Schreiben des 
Verantwortlichen an die betroffene Per-
son, wie sie auch im Streitfall in Rede ste-
hen. Diese würden dem datenschutz-
rechtlichen Auskunftsanspruch nur inso-
weit unterfallen, als sie Informationen 
über die betroffene Person nach den 
oben dargestellten Kriterien enthalten. 
Bei den zu Beitragsanpassungen einer 
privaten Krankenversicherung ergange-
nen Begründungsschreiben nebst Anla-
gen handele es sich nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs jedenfalls 
nicht in ihrer Gesamtheit um personenbe-
zogene Daten des Versicherungsneh-
mers. Sie könnten allerdings einzelne 
personenbezogene Daten des Versiche-
rungsnehmers enthalten. Der auslö-
sende Faktor einer Prämienanpassung 
sei nicht mit einer bestimmten Person 
verknüpft. Es handele sich dabei um die 
Abweichung der erforderlichen von den 
kalkulierten Versicherungsleistungen 
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oder Sterbewahrscheinlichkeiten in ei-
nem Tarif in einer festgelegten Mindest-
höhe (§ 203 Abs. 2 VVG in Verbindung 
mit § 155 Abs. 3 und 4 VAG); ein Bezug 
zu einem bestimmten Versicherungsneh-
mer bestehe nicht. Unter Zugrundele-
gung dieser Maßstäbe könne mit der vom 
Berufungsgericht gegebenen Begrün-
dung nicht angenommen werden, dass 
die vom Kläger begehrten Informationen 
über den Zeitpunkt und die Höhe des Alt- 
und Neubeitrags für jede erfolgte Bei-
tragsanpassung, über den Zeitpunkt er-
folgter Tarifbeendigungen und Tarifwech-
sel unter Angabe des Herkunfts- und Ziel-
tarifs und über den Zeitpunkt erfolgter Ta-
rifbeendigungen sämtlich personenbezo-
gene Daten im Sinne von Art. 15 Abs. 1 
und 3, Art. 4 Nr. 1 DSGVO darstellen. 
Eine Information müsse sich, damit sie 
nach der Definition des Art. 4 Nr. 1 
DSGVO ein personenbezogenes Datum 
darstellt, auf eine identifizierte oder iden-
tifizierbare natürliche Person beziehen, 
wobei eine indirekte Identifizierbarkeit 
ausreiche. Es müsse sich um eine Infor-
mation "über" eine Person handeln, was 
der Fall sei, wenn die Information auf-
grund ihres Inhalts, ihres Zwecks oder ih-
rer Auswirkungen mit einer bestimmten 
Person verknüpft ist. Der Umstand, dass 
eine Information einen Sachverhalt be-
trifft, der Auswirkungen auf eine be-
stimmte Person hat, reiche daher für die 
Annahme eines personenbezogenen Da-
tums allein nicht aus. Vielmehr müsse die 
Information aufgrund einer solchen Aus-
wirkung (oder ihres Inhalts oder Zwecks) 
mit einer bestimmten Person in dem 
Sinne verknüpft sein, dass die Person auf 
Grundlage der Information identifiziert sei 
oder (direkt oder indirekt) identifiziert 
werden könne. Dies habe das Berufungs-
gericht nicht berücksichtigt, indem es 
maßgeblich darauf abgestellt hat, die von 

der Beklagten vorgenommenen Bei-
tragsanpassungen hätten unmittelbare 
Auswirkungen auf die individuell geschul-
dete Versicherungsprämie und damit auf 
das individuelle Versicherungsverhältnis. 
Dass die Person des Versicherungsneh-
mers aufgrund der Informationen über 
Zeitpunkt und Höhe von Beitragsanpas-
sungen oder aufgrund der festgestellten 
Auswirkungen auf das Versicherungsver-
hältnis identifiziert oder identifizierbar 
würde, habe das Berufungsgericht hinge-
gen nicht festgestellt. Ein Bezug (zu-
nächst) "neutraler" Daten zu einer kon-
kreten Person werde nicht allein dadurch 
hergestellt, dass die betroffene Person in 
entsprechenden Tarifen versichert und 
konkret von den Erhöhungen betroffen 
ist. Es werde die Verknüpfung mit einer 
bestimmten Person daher mit Recht ver-
neint, wenn die Angabe, welcher Beitrag 
für einen bestimmten Tarif zu entrichten 
ist, keine Rückschlüsse darauf zulässt, 
um welchen Versicherungsnehmer es 
sich handelt, und die Höhe der Tarife und 
der Zeitpunkt einer Tariferhöhung oder 
eines Tarifwechsels lediglich Auskunft 
darüber geben, welcher Preis für die 
durch den Versicherungsvertrag verwirk-
lichte Vorsorge zu entrichten ist. Feststel-
lungen dahingehend, dass die im Streit-
fall begehrten Informationen Aufschluss 
darüber geben könnten, wann eine be-
stimmte natürliche Person nach welchem 
Tarif versichert war oder wann sie in wel-
cher Höhe Versicherungsbeiträge ge-
zahlt hat, habe das Berufungsgericht ent-
gegen der Behauptung der Revisionser-
widerung nicht getroffen. Mit der Begrün-
dung des Berufungsgerichts könne auch 
hinsichtlich der vom Kläger begehrten In-
formationen zum Zeitpunkt erfolgter Ta-
rifwechsel unter Angabe des Herkunft- 
und Zieltarifs und zum Zeitpunkt von Ta-
rifbeendigungen eine Eigenschaft als 
personenbezogene Daten nicht bejaht 
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werden. Soweit das Berufungsgericht zur 
Begründung seiner dahingehenden Be-
wertung darauf verweist, Tarifwechsel 
und Tarifbeendigungen seien von Ver-
tragserklärungen des Versicherungsneh-
mers abhängig, greife dies zu kurz. Zwar 
seien Schreiben der betroffenen Person 
an den Verantwortlichen nach der zuvor 
wiedergegebenen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs ihrem gesamten In-
halt nach als personenbezogene Daten 
einzustufen, weil die personenbezogene 
Information bereits darin bestünden, 
dass die betroffene Person sich dem 
Schreiben gemäß geäußert hat. Allein 
daraus lasse sich jedoch nicht schließen, 
dass Informationen darüber, welche 
(rechtlichen oder tatsächlichen) Folgen 
sich aus entsprechenden Schreiben er-
geben (hier: die auf einer Erklärung des 
Versicherten beruhende Tarifänderung), 
ihrerseits personenbezogene Daten sind. 
Etwaige Tarifänderungen stellten viel-
mehr eine aus der Sphäre des Versiche-
rungsunternehmens stammende Reak-
tion auf die Erklärungen des Versiche-
rungsnehmers dar. Schreiben des Ver-
antwortlichen an die betroffene Person 
unterfallen aber nach der Rechtspre-
chung dem datenschutzrechtlichen Aus-
kunftsanspruch nur insoweit, als sie Infor-
mationen über die betroffene Person 
nach den hierfür maßgeblichen Kriterien 
enthalten. 
Quelle: BGH, Urt. v. 18.12.2025, I ZR 115/25  
 
 
BVerwG: Erteilung der Approbation 
bei Sehbehinderung 
Das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) hatte sich im Rahmen eines 
Rechtsstreits mit der Erteilung der Appro-
bation bei Sehbehinderung auseinander 
zu setzen. 
 

Die Beteiligten streiten um die Erteilung 
der Approbation als Arzt. Der Kläger be-
gann im Jahr 2010 das Studium der Hu-
manmedizin an der Universität Hamburg 
und bestand im Juni 2017 die ärztliche 
Prüfung mit der Gesamtnote "gut". Im 
September 2017 stellte er bei der Beklag-
ten einen Antrag auf Erteilung der Appro-
bation als Arzt. Der Beklagten war auf-
grund der Gewährung von Nachteilsaus-
gleichen im Rahmen des Zweiten Ab-
schnitts der ärztlichen Prüfung bekannt, 
dass bei ihm während des Studiums eine 
Makuladegeneration diagnostiziert wor-
den war. Sie forderte vom Kläger die Vor-
lage weiterer Unterlagen. Daraufhin legte 
er unter anderem ein augenfachärztli-
ches Gutachten vor. Hierin ist ausgeführt, 
dass beim Kläger eine erblich bedingte 
beidseitige juvenile Makuladystrophie 
vom Typ Morbus Stargardt vorliege. 
Seine Sehschärfe betrage auf dem rech-
ten Auge 0,1 und auf dem linken Auge 
0,3. Beidseitig bestünden absolute und 
relative Ausfälle im zentralen 8 Grad Ge-
sichtsfeld. Außerhalb dieses Bereichs 
bestehe beidäugiges normales Sehen bis 
in die Peripherie von mehr als 170 Grad. 
Das Farberkennungsvermögen sei ein-
geschränkt. Die Erkrankung führe so gut 
wie nie zur Erblindung. Ca. 90% des Ge-
sichtsfelds blieben lebenslang erhalten. 
Mit Bescheid lehnte die Beklagte den An-
trag auf Erteilung der Approbation als 
Arzt ab. Der Kläger sei in gesundheitli-
cher Hinsicht zur Ausübung des ärztli-
chen Berufs nicht geeignet. Angesichts 
der Einschränkung seines Sehvermö-
gens lägen die unerlässlichen visuellen 
Fähigkeiten für die Wahrnehmung der 
Aufgaben eines Arztes nicht vor. Dem 
Umstand, dass der Kläger eingeschränkt 
zur Ausübung ärztlicher Tätigkeiten in 
der Lage sei, könne durch die Erteilung 
einer Berufserlaubnis Rechnung getra-
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gen werden. Nach erfolglosem Wider-
spruchsverfahren erhob der Kläger ge-
gen diese ablehnende Entscheidung 
Klage. 
 
Das BVerwG sah die Klage als begründet 
an. Rechtsgrundlage für das klägerische 
Begehren sei § 3 Abs. 1 der Bundesärz-
teordnung (BÄO). Streitig sei das Vorlie-
gen der Voraussetzung des § 3 Abs. 1 S. 
1 Nr. 3 BÄO. Hiernach setze die Erteilung 
der Approbation als Arzt voraus, dass der 
Antragsteller nicht in gesundheitlicher 
Hinsicht zur Ausübung des Berufs unge-
eignet sei. Das vorinstanzliche Oberver-
waltungsgericht (OVG) habe zutreffend 
angenommen, dass gesundheitliche 
Gründe im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 
3 BÄO gesundheitliche Einschränkungen 
seien, die (insbesondere) auf einer 
Krankheit, Behinderung oder Sucht beru-
hen und die körperlichen oder geistigen 
Kräfte des Antragstellers nicht nur vo-
rübergehend schmälern. Im Ausgangs-
punkt nicht zu beanstanden sei auch 
seine Auffassung, die gesundheitliche 
Eignung im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 
3 BÄO liege nicht vor, wenn der Approba-
tionsbewerber für die eigenverantwortli-
che und selbstständige Ausübung des 
ärztlichen Berufs nur in einem Fachge-
biet in gesundheitlicher Hinsicht geeignet 
ist. Seine Annahme, das gelte auch, 
wenn die gesundheitliche Eignung auf-
grund einer Sehbehinderung wie derjeni-
gen des Klägers eingeschränkt ist, stehe 
indes nicht im Einklang mit Art. 3 Abs. 3 
Satz 2 GG. Für die Beantwortung der 
Frage, in welchem Umfang die gesund-
heitliche Eignung im Sinne des § 3 Abs. 
1 S. 1 Nr. 3 BÄO vorliegen muss, lasse 
sich dem Wortlaut der Vorschrift nichts 
Eindeutiges entnehmen. Einerseits 
könne die Formulierung "Ausübung des 
Berufs" mit der Verwendung des Singu-
lars als Hinweis auf einen einheitlichen, 

das gesamte Spektrum ärztlicher Tätig-
keit umfassenden Beruf als Bezugspunkt 
der gesundheitlichen Eignung verstan-
den werden; andererseits übe aber auch 
derjenige den ärztlichen Beruf aus, der 
lediglich in einem Fachgebiet tätig wird. 
Sinn und Zweck der Vorschrift sowie die 
Systematik des Gesetzes würden aber 
dagegen sprechen, dass § 3 Abs. 1 S. 1 
Nr. 3 BÄO für die Approbationserteilung 
die gesundheitliche Eignung für die Tätig-
keit in einem Fachgebiet ausreichen las-
sen will. Die ärztliche Tätigkeit sei zum 
Schutz der Patienten einem Erlaubnis-
vorbehalt unterworfen. Die für die Erlaub-
nis zu erfüllenden Voraussetzungen 
müssten in einem Maße vorhanden sein, 
das den Anforderungen des Berufsbilds 
entspreche und sie ausfülle. Das ärztli-
che Berufsbild sei gesetzlich in erster Li-
nie durch die Bundesärzteordnung und 
die Approbationsordnung für Ärzte 
(ÄApprO) fixiert. Hiernach absolvieren 
Ärztinnen und Ärzte eine einheitliche 
Ausbildung, die die in § 1 Abs. 1 S. 4 
ÄApprO genannten Wissensgebiete um-
fasst; Ziel sei die Vermittlung grundlegen-
der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten in allen Fächern, die für eine um-
fassende Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung erforderlich sind (§ 4 Abs. 2 
BÄO, § 1 Abs. 1 S. 2 ÄApprO). Die im 
Studium zu erwerbenden Kenntnisse 
seien einheitlich und umfassend (vgl. 
§ 27 Abs. 1 ÄApprO), Spezialisierungen 
würden nur in geringem Umfang im Rah-
men von Wahlfächern (§ 2 Abs. 8 
ÄApprO) stattfinden. Auch die Prüfung 
sei umfassend ausgestaltet (vgl. §§ 22, 
24, 28, 30 ÄApprO). Von dieser umfas-
senden Ausbildung ausgehend berech-
tige die Approbation zur uneingeschränk-
ten Ausübung der Heilkunde am Men-
schen unter der Berufsbezeichnung Arzt 
oder Ärztin; sie sei unteilbar und ein-
schränkenden Nebenbestimmungen 
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nicht zugänglich. Die einheitliche Ausbil-
dung und die uneingeschränkte Befugnis 
zur Heilkundeausübung in allen von der 
Approbation erfassten Gebieten unab-
hängig von einer späteren Spezialisie-
rung in einem Fachgebiet würden das 
ärztliche Berufsbild prägen. Hiervon aus-
gehend sei die Annahme des OVG, § 3 
Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BÄO verlange für die 
Approbation mehr als die gesundheitliche 
Eignung für die Tätigkeit in nur einem 
Fachgebiet, im Ausgangspunkt nicht zu 
beanstanden. Demgegenüber stünde 
aber die Annahme des OVG, auch in Fäl-
len, in denen die gesundheitliche Eig-
nung eines Approbationsbewerbers auf-
grund einer Sehbehinderung einge-
schränkt ist, die eine Behinderung im 
Sinne des Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG darstellt, 
reiche es für § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BÄO 
nicht aus, wenn der Approbationsbewer-
ber in gesundheitlicher Hinsicht für die ei-
genverantwortliche und selbstständige 
Ausübung des ärztlichen Berufs in einem 
Fachgebiet geeignet ist, nicht im Ein-
klang mit Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG. Nach Art. 
3 Abs. 3 S. 2 GG dürfe niemand wegen 
seiner Behinderung benachteiligt wer-
den. Menschen mit Behinderungen wür-
den benachteiligt, wenn ihre Lebenssitu-
ation im Vergleich zu derjenigen Nichtbe-
hinderter durch staatliche Maßnahmen 
verschlechtert wird. Dies sei der Fall, 
wenn ihnen Entfaltungs- und Betäti-
gungsmöglichkeiten vorenthalten wer-
den, die anderen offenstehen. Untersagt 
seien letztlich alle Ungleichbehandlun-
gen, die für Behinderte zu einem Nachteil 
führen. Erfasst würden dabei auch mittel-
bare Benachteiligungen, bei denen sich 
der Ausschluss von Betätigungsmöglich-
keiten nicht als Ziel, sondern als typische 
Nebenfolge einer Maßnahme der öffentli-
chen Gewalt darstellt. Dies sei etwa der 
Fall, wenn eine staatliche Regelung nicht 
an die Behinderteneigenschaft, sondern 

an ein anderes Differenzierungskriterium 
anknüpfe, es aber im Wesentlichen 
mehrheitlich oder typischerweise zu einer 
Benachteiligung behinderter Personen 
komme. Eine rechtliche Schlechterstel-
lung Behinderter sei nur zulässig, wenn 
zwingende Gründe eine solche rechtferti-
gen; die in Rede stehende Maßnahme 
muss unerlässlich sein, um behinderten-
bezogenen Besonderheiten Rechnung 
zu tragen. Ein zwingender Grund im vor-
genannten Sinn liege vor, wenn einer 
Person gerade aufgrund ihrer Behinde-
rung bestimmte geistige oder körperliche 
Fähigkeiten fehlen, die unerlässliche Vo-
raussetzung für die Wahrnehmung eines 
Rechts sind, und dem auch nicht durch 
Fördermaßnahmen oder Assistenzsys-
teme abgeholfen werden kann. Darüber 
hinaus komme eine Rechtfertigung einer 
behinderungsbedingten Ungleichbe-
handlung nur im Wege einer Abwägung 
mit kollidierendem Verfassungsrecht und 
auf der Grundlage einer strengen Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung in Betracht. Die 
Ungleichbehandlung müsse insoweit 
zum Schutz eines anderen, mindestens 
gleichwertigen Verfassungsguts geeig-
net, erforderlich und angemessen sein. 
Die Vorschrift des § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 
BÄO, die die gesundheitliche Eignung für 
ein einzelnes Fachgebiet nicht ausrei-
chen lässt, benachteilige mittelbar seh-
behinderte Approbationsbewerber we-
gen ihrer Behinderung, denn diese seien 
typischerweise gesundheitlich nicht für 
die Ausübung der Heilkunde in allen 
Fachgebieten, sondern allenfalls in ei-
nem oder jedenfalls nur in wenigen Fach-
gebieten geeignet. Anders als nichtbe-
hinderte Absolventen des Studiums der 
Medizin würden sie damit keinen unbe-
schränkten Zugang zum ärztlichen Beruf 
erhalten, so dass ihnen Entfaltungs- und 
Betätigungsmöglichkeiten vorenthalten 
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werden, die Nichtbehinderten offenste-
hen. Das Vorliegen einer Benachteili-
gung sei nicht deshalb zu verneinen, weil 
nach § 2 Abs. 2, § 10 Abs. 1 und 1a BÄO 
eine auf bestimmte Tätigkeiten be-
schränkte Ausübung des ärztlichen Be-
rufs aufgrund einer Berufserlaubnis mög-
lich ist. Anders als die Approbation biete 
die Berufserlaubnis, die auf bestimmte 
Tätigkeiten beschränkt ist, keinen unbe-
schränkten Zugang zum ärztlichen Beruf. 
Die Beschränkung sei mit der Schwierig-
keit verbunden, die Tätigkeiten, die dem 
Erlaubnisinhaber gestattet bzw. nicht ge-
stattet sein sollen, hinreichend bestimmt 
zu beschreiben. Dies könne dazu führen, 
dass der Erlaubnisinhaber den Kreis der 
ihm erlaubten Tätigkeiten nicht sicher 
überblicken kann und er bei Unsicherhei-
ten vorsorglich Abstand von einer Tätig-
keit nehmen muss, um die Heilkunde 
nicht unerlaubt auszuüben. Die Benach-
teiligung sei nicht gerechtfertigt. Einem 
sehbehinderten Approbationsbewerber, 
der wegen seiner Behinderung für die ei-
genverantwortliche und selbstständige 
Tätigkeit jedenfalls in einem anerkannten 
medizinischen Fachgebiet in gesundheit-
licher Hinsicht geeignet ist, würden nicht 
gerade aufgrund seiner Behinderung be-
stimmte geistige oder körperliche Fähig-
keiten fehlen, die unerlässliche Voraus-
setzung für die Wahrnehmung des durch 
die Approbation vermittelten Rechts sind. 
Die Approbation vermittele das Recht, 
den ärztlichen Beruf, d. h. die Heilkunde 
unter der Berufsbezeichnung "Arzt" oder 
"Ärztin" auszuüben (§ 2 Abs. 1 und 5 
BÄO). Sie berechtige zwar grundsätzlich, 
das gesamte Spektrum ärztlicher Tätig-
keiten auszuüben, verpflichtet aber nicht 
dazu. Vielmehr habe ein Arzt in jedem 
Einzelfall zu prüfen, ob er aufgrund seiner 
Fähigkeiten und der sonstigen Umstände 
in der Lage ist, seinen Patienten nach 

den Regeln der ärztlichen Kunst zu be-
handeln. Eine Verletzung dieser Pflicht 
könne strafrechtliche, zivilrechtliche 
und/oder berufsrechtliche Konsequen-
zen haben (§§ 223 ff. StGB; §§ 630a ff., 
§ 823 BGB; § 5 Abs. 2 Satz 1, § 6 Abs. 1 
Nr. 1 BÄO; Heilberufe- und Kammerge-
setze der Länder i. V. m. den Berufsord-
nungen der jeweiligen Landesärztekam-
mer). Der durch die Approbation vermit-
telte Berufszugang bestehe damit stets in 
den Grenzen des Könnens und der Fä-
higkeiten des jeweiligen Arztes. Die hie-
raus folgende Beschränkung und damit 
einhergehende Spezialisierung würden 
sich in der Existenz der in den Weiterbil-
dungsordnungen abgegrenzten Fachge-
biete und der entsprechenden Facharz-
tausbildungen und -bezeichnungen aus-
drücken. Die Weiterbildung zum Facharzt 
und die Tätigkeit im Wesentlichen in ei-
nem Fachgebiet würden mittlerweile den 
Regelfall der ärztlichen Berufsausübung 
darstellen. Entspreche die ärztliche Tä-
tigkeit in einem Fachgebiet der Form, in 
der eine Vielzahl von Ärzten das ihnen 
durch die Approbation vermittelte Recht 
auf Ausübung der Heilkunde wahrneh-
men, könne nicht davon gesprochen wer-
den, dass einem sehbehinderten Absol-
venten des Medizinstudiums, der ge-
sundheitlich geeignet ist, die Heilkunde in 
einem Fachgebiet eigenverantwortlich 
und selbstständig auszuüben, aufgrund 
seiner Sehbehinderung die für die Wahr-
nehmung des durch die Approbation er-
öffneten Berufszugangs unerlässlichen 
gesundheitlichen Voraussetzungen feh-
len. Wie sich aus § 4 Abs. 2 S. 2 BÄO 
ergebe, gehöre dabei zur eigenverant-
wortlichen und selbstständigen Aus-
übung des ärztlichen Berufes in einem 
Fachgebiet, dass der Approbationsbe-
werber trotz der Sehbehinderung in der 
Lage ist, die Grenzen seines Wissens 
und Könnens zu erkennen und danach 



 

 

www.GesundheitsRecht.com - 9 - 

zu handeln, also etwa zu erkennen, ob 
die Abklärung durch andere Fachärzte 
erforderlich ist; jeder Arzt trage Verant-
wortung dafür, dass rechtzeitig andere 
Ärzte hinzugezogen werden, wenn das 
Krankheitsbild dies angeraten sein lässt. 
Quelle: BVerwG, Urt. v. 06.11.2025, 3 C 17.23  
 
 
OVG Lüneburg: Nachweis des Ab-
schlusses einer Ausbildung für den 
ärztlichen Beruf 
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
(OVG) hat entschieden, dass eine abge-
schlossene Ausbildung für den ärztlichen 
Beruf i. S. von § 10 Abs 1 S 1 BÄO eine 
medizinische Ausbildung sei, aus der die 
Berechtigung zur Ausübung des ärztli-
chen Berufs resultiere. Bei der Frage, ob 
eine abgeschlossene Ausbildung für den 
ärztlichen Beruf vorliege und diese zur 
Ausübung des ärztlichen Berufs berech-
tige, komme es auf das Recht des Staa-
tes an, in dem die Ausbildung erworben 
wurde. 
 
Der Antragsteller verfolgt seine Rechts-
auffassung, er habe eine abgeschlos-
sene Ausbildung für den ärztlichen Beruf 
im Sinne der Bundesärzteordnung (BÄO) 
nachgewiesen. Der Antragsteller ist ne-
palesischer Staatsangehöriger. Im Ja-
nuar 2021 stellte er bei dem Antragsgeg-
ner einen Antrag auf Erteilung der Appro-
bation als Arzt sowie auf Erteilung einer 
Erlaubnis zur vorübergehenden Aus-
übung des ärztlichen Berufs. Zu seiner 
medizinischen Ausbildung gab er an, von 
2009 bis 2015 an der E. University in 
China klinische Medizin studiert zu ha-
ben; während des Zeitraums vom … 
2014 bis zum … 2015 habe er eine prak-
tische Ausbildung in Form eines Prakti-
kums absolviert. Ausweislich der vom 
Antragsteller vorgelegten Unterlagen ist 

ihm 2015 der akademische Grad „Ba-
chelor of Medicine and Bachelor of Sur-
gery“ zuerkannt worden. Weiter gab er 
an, weder in China noch in Nepal die dort 
jeweils zum Erwerb der Berufszulassung 
erforderliche Lizenzprüfung abgelegt zu 
haben. Seine Teilnahme an der Lizenz-
prüfung in Nepal sei abgelehnt worden, 
weil er nicht – wie insoweit erforderlich – 
im letzten Jahr der High School das Fach 
Biologie belegt habe; die Ablegung der 
Lizenzprüfung in China scheitere daran, 
dass diese auf Mandarin stattfinde, er 
aber nur über eingeschränkte Mandarin-
Kenntnisse verfüge; seine medizinische 
Ausbildung in China habe nahezu voll-
ständig in englischer Sprache stattgefun-
den. 
 
Das OVG entschied, dass der Antragstel-
ler nicht über die erforderliche abge-
schlossene Ausbildung für den ärztlichen 
Beruf verfüge. Nach § 10 Abs. 1 S. 1 BÄO 
könne die Erlaubnis zur vorübergehen-
den Ausübung des ärztlichen Berufs auf 
Antrag Personen erteilt werden, die eine 
abgeschlossene Ausbildung für den ärzt-
lichen Beruf nachweisen. Im Gegensatz 
zur Approbation berechtige die Erlaubnis 
im Regelfall nur zu einer vorübergehen-
den und einschränkbaren ärztlichen Tä-
tigkeit. Der Anwendungsbereich der Er-
laubnis sei regelmäßig auf Antragsteller 
(gleich, welcher Staatsangeshörigkeit) 
beschränkt, die ihre Ausbildung in einem 
Drittstaat absolviert haben. Eine „abge-
schlossene Ausbildung für den ärztlichen 
Beruf“ sei eine abgeschlossene medizini-
sche Ausbildung, aus der die Berechti-
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufs 
resultiert. Bei der Frage, ob eine abge-
schlossene Ausbildung für den ärztlichen 
Beruf des Betreffenden vorliege und 
diese zur Ausübung des ärztlichen Be-
rufs berechtigt, komme es auf das Recht 
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des Staates an, in dem die Ausbildung er-
worben wurde; maßgeblich sei das Recht 
des Staates, das in dem Zeitpunkt gegol-
ten hat, für den derjenige, der um eine Er-
laubnis nachsucht, den Abschluss seiner 
Ausbildung behauptet. Auf die Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes 
komme es in diesem Zusammenhang 
nicht an; dieser Gesichtspunkt könne al-
lerdings im Rahmen des nach § 10 Abs. 
1 Satz 1 BÄO eröffneten Ermessens eine 
Rolle spielen. Von diesen rechtlichen 
Maßstäben sei auch das Verwaltungsge-
richt ausgegangen. Soweit es ausgeführt 
hat, für die Frage des Vorliegens einer 
abgeschlossenen Ausbildung für den 
ärztlichen Beruf im Sinne des § 10 Abs. 1 
Satz 1 BÄO komme es auf das Recht des 
„Herkunftsstaats“ des Betreffenden an, 
hat es den Begriff des „Herkunftsstaats“ 
im unmittelbaren Anschluss an dessen 
erstmalige Verwendung dahingehend er-
läutert, damit sei der Staat gemeint, in 
dem die Ausbildung (zuletzt) erfolgt sei 
und der den Ausbildungsnachweis erteilt 
habe. Dem Antragsteller sei zwar zuzu-
geben, dass der Begriff des „Herkunfts-
staates“ eher denjenigen Staat bezeich-
nen dürfte, dessen Staatsangehörigkeit 
der Betreffende besitzt; der Sache nach 
habe die Vorinstanz aber im vorliegen-
den Zusammenhang eindeutig den oben 
dargestellten rechtlichen Ansatz zu-
grunde gelegt, wonach sich die Frage der 
Abgeschlossenheit einer erhaltenen Aus-
bildung für den ärztlichen Beruf nach dem 
Recht desjenigen Staates richtet, in dem 
die betreffende Ausbildung erfolgt ist. 
Denn es liege auf der Hand, dass staatli-
che Nachweise über den erfolgreichen 
Abschluss einer etwa in China erhaltenen 
Ausbildung nur durch die insofern zu-
ständigen staatlichen chinesischen Stel-
len erfolgen können, die hierzu das ei-
gene Recht anwenden. In Anwendung 
dieser Maßstäbe auf den Streitfall teile 

der beschließende Senat die Einschät-
zung des Verwaltungsgerichts, der An-
tragsteller habe nach derzeitigem Sach-
stand nicht glaubhaft gemacht hat, seine 
in China erhaltene Ausbildung abge-
schlossen zu haben. Ausweislich der 
Stellungnahme der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen – Gutachten-
stelle für Gesundheitsberufe – sei Vo-
raussetzung zur Ausübung des Arztbe-
rufs in China: 
 
1. das Medizinstudium mit Bachelorab-
schluss in Humanmedizin, das in der Re-
gel 5 Jahre dauert und sich in ein vierjäh-
riges Studium und ein einjähriges klini-
sches Pflichtpraktikum gliedert; für inter-
nationale Studierende dauert das Stu-
dium aufgrund der integrierten chinesi-
schen Sprachausbildung in der Regel ein 
Jahr länger, 
 
2. ein einjähriges postgraduales Training 
unter Aufsicht an einem vom chinesi-
schen Gesundheitsministerium zugelas-
senen Krankenhaus in China, das ohne 
Unterbrechung absolviert wird und 
 
3. eine ärztliche Lizenzprüfung, für deren 
Teilnahme ein erfolgreich abgeschlosse-
nes Bachelorstudium in Humanmedizin 
sowie die Absolvierung eines einjährigen 
postgradualen Trainings in China Vo-
raussetzung ist. 
 
Mit dem Bestehen der Lizenzprüfung 
gelte die ärztliche Qualifikation in China 
als abgeschlossen und der Betreffende 
sei somit berechtigt, den ärztlichen Beruf 
in China auszuüben; seit dem Jahr 2002 
könne die Lizenzprüfung auch von Aus-
ländern abgelegt werden, die in China ei-
nen Abschluss in Humanmedizin ge-
macht haben. Nach dieser Maßgabe sei 
derzeit das Vorliegen einer abgeschlos-
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senen ärztlichen Ausbildung des Antrag-
stellers in China nicht glaubhaft gemacht. 
Er habe zwar den erfolgreichen Ab-
schluss eines in China absolvierten Stu-
diums der Humanmedizin unter Zuerken-
nung des akademischen Grads „Ba-
chelor of Medicine and Bachelor of Sur-
gery“ nachgewiesen. Es liegen jedoch 
keinerlei Nachweise über das postgradu-
ale Training im Umfang eines Jahres und 
die bestandene ärztliche Lizenzprüfung 
in China vor. Soweit der Antragsteller im 
erstinstanzlichen Verfahren geltend ge-
macht hat, er habe das postgraduale 
Training sehr wohl absolviert, wie sich 
aus dem Praktikumsabschlusszertifikat 
vom … 2015 ergebe, übersehe er, dass 
das Praktikum ausweislich des betreffen-
den Praktikumsabschlusszertifikats  im 
Zeitraum vom … 2014 bis zum … 2015 – 
und damit zeitlich vor Erwerb des Ba-
chelorabschlusses – stattgefunden hat, 
es sich hierbei also um das im Rahmen 
des Humanmedizinstudiums obligatori-
sche einjährige klinische Pflichtpraktikum 
gehandelt hat, nicht aber um das post-
graduale – also zeitlich nach Erwerb des 
Bachelorabschlusses – erforderliche ein-
jährige Training unter Aufsicht an einem 
vom chinesischen Gesundheitsministe-
rium zugelassenen Krankenhaus in 
China. Dass der Antragsteller die Lizenz-
prüfung in China nicht abgelegt hat, habe 
er selbst vorgetragen. Nach alledem sei 
festzuhalten, dass er seine Ausbildung in 
China nach dem dortigen Recht nicht ab-
geschlossen hat, weil er lediglich die 
erste von drei für die Ausübung des ärzt-
lichen Berufs erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllt hat.  
Quelle: OVG Lüneburg, Beschl. v. 09.12.2025, 
8 ME 107/25  
 
 
 

LG Hamburg: Die Bezeichnung „Ent-
giftungspflaster“ ist irreführend 
Das Landgericht Hamburg (LG) hat im 
einstweiligen Verfahren entschieden, 
dass die Bezeichnung eines Fußpflasters 
als „Entgiftungspflaster“ irreführend im 
Sinne von UWG und HWG ist. 
 
Die Parteien streiten im Rahmen einer 
wettbewerbsrechtlichen Streitigkeit über 
die Zulässigkeit der Bezeichnung von 
Fußpflaster mit „Entgiftungspflastern“, 
die die Antragsgegnerin vertreibt. 
 
Das LG entschied, dass der Antragsteller 
von der Antragsgegnerin Unterlassung 
verlangen könne. Der Anspruch folge aus 
§§ 8 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 Nr. 2, 8b UWG 
i.V.m. § 2 UKlaG sowie §§ 3, 3a, 5 UWG 
i.V.m. § 3 HWG. Hinsichtlich der Bezeich-
nung „Entgiftungspflaster“ liege jeden-
falls ein Verstoß gegen das spezialge-
setzliche Irreführungsverbot gemäß §§ 3, 
3a UWG i.V.m. § 3 HWG sowie das all-
gemeine Irreführungsverbot gemäß § 5 
UWG vor. Bei der angegriffenen Werbe-
angabe handele es sich zunächst um 
eine geschäftliche Handlung im Sinne 
des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG, da diese der 
Förderung des Absatzes des Produkts 
„L. V. K. B.“-Fußpflaster diene. Nach § 5 
Abs. 1 UWG handele unlauter, wer eine 
irreführende geschäftliche Handlung vor-
nimmt, die geeignet ist, den Verbraucher 
oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer 
geschäftlichen Entscheidung zu veran-
lassen, die er andernfalls nicht getroffen 
hätte. Eine geschäftliche Handlung sei 
nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG unter ande-
rem dann irreführend, wenn sie unwahre 
Angaben oder sonstige zur Täuschung 
geeignete Angaben über die wesentli-
chen Merkmale einer Ware oder Dienst-
leistung enthält. Gemäß § 3 Nr. 1 HWG 
sei eine irreführende Werbung unzuläs-
sig, und zwar insbesondere dann, wenn 
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Arzneimitteln, Verfahren, Behandlungen, 
Gegenständen oder anderen Mitteln eine 
therapeutische Wirksamkeit oder Wirkun-
gen beigelegt werden, die sie nicht ha-
ben. Die Vorgaben des HWG finden ne-
ben den allgemeinen wettbewerbsrechtli-
chen Vorschriften des UWG Anwendung, 
§ 17 HWG. Die angegriffene Werbeaus-
sage seien geeignet, die angesproche-
nen Verkehrskreise in die Irre zu führen. 
Ausgehend von dem maßgeblichen Ver-
ständnis des normal informierten, auf-
merksamen und verständigen Durch-
schnittsverbrauchers suggeriere die An-
gabe „Entgiftungspflaster“, dass allein die 
Anwendung des beworbenen Fußpflas-
ters eine entgiftende Wirkung auf den 
Körper des Anwenders habe und damit 
zu einer Verbesserung seines Gesund-
heitszustandes führe. Die Antragsgegne-
rin spreche danach mit den angegriffe-
nen Werbeaussagen dem in Rede ste-
henden Fußpflaster Wirkungen zu, de-
nen es tatsächlich an einer hinreichen-
den wissenschaftlichen Absicherung 
fehle. Die Frage, ob eine Wirkungs- bzw. 
Wirksamkeitsangabe den Adressaten der 
Werbung in die Irre führt, sei hierbei in 
Anwendung des für die gesundheitsbe-
zogene Werbung allgemein geltenden 
strengen Maßstabs zu entscheiden. Da 
mit irreführenden gesundheitsbezogenen 
Angaben erhebliche Gefahren für das 
hohe Schutzgut der Gesundheit des Ein-
zelnen und der Bevölkerung verbunden 
sein können, seien insoweit an die Rich-
tigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit ge-
sundheitsbezogener Werbeaussagen 
besonders strenge Anforderungen zu 
stellen. Irreführend seien solche Werbe-
aussagen, die geeignet sind, im konkre-
ten Fall eine Divergenz zwischen der Vor-
stellung des Adressaten und der Wirk-
lichkeit herbeizuführen. Dabei werde 
auch die Werbung mit unzureichend wis-

senschaftlich gesicherten Wirkungsaus-
sagen erfasst. Im Interesse des Gesund-
heitsschutzes der Bevölkerung gelte für 
Angaben mit fachlichen Aussagen auf 
dem Gebiet der gesundheitsbezogenen 
Werbung nämlich generell, dass die Wer-
bung nur zulässig sei, wenn sie gesicher-
ter wissenschaftlicher Erkenntnis ent-
spreche. Diese Kriterien müssten nicht 
erst im Prozess, sondern bereits, bevor 
die betreffenden Werbeaussagen ge-
macht werden, erfüllt sein. Der Antrag-
steller habe hier unter anderem durch 
Vorlage aussagekräftiger Zitate aus der 
medizinischen und pharmakologischen 
Fachliteratur hinreichend glaubhaft ge-
macht, dass ein auf die Fußsohlen aufge-
brachtes Pflaster nicht dazu geeignet sei, 
auf den Stoffwechsel des Körpers einzu-
wirken und so zu einer Entgiftung und 
Entschlackung des Körpers beizutragen. 
Der Antragsgegnerin hätte es daher ob-
legen, da sie mit einer gesundheitsbezo-
genen Aussage des von ihr angebotenen 
Produkts wirbt, zu deren Wirksamkeit 
entsprechende wissenschaftliche Er-
kenntnisse fehlen, auf die fehlende wis-
senschaftliche Absicherung hinzuweisen. 
Da es an einem solchen Hinweis fehle, 
sei die fragliche Aussage geeignet, die 
angesprochenen Verkehrskreise in die 
Irre zu führen. Schließlich sei die ange-
griffene Werbeaussage auch geeignet, 
Verbraucher oder sonstigen Marktteil-
nehmer zu einer geschäftlichen Entschei-
dung zu veranlassen, die sie andernfalls 
nicht getroffen hätten. 
Quelle: LG Hamburg, Beschl. v. 10.10.2025, 
416 HKO 84/25 
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LG Hamburg: Anspruch auf Löschung 
einer negativen Bewertung 
Das Landgericht Hamburg (LG) hatte 
sich im Rahmen eines Rechtsstreits mit 
einem Anspruch auf Löschung von nega-
tiven Bewertungen auseinander zu set-
zen. 
 
Die Antragstellerin betreibt eine Praxis in 
H.. Die Antragsgegnerin bietet für Nutzer 
im europäischen Wirtschaftsraum und in 
der Schweiz verschiedene Online-
Dienste an. Sogenannte "Local Listings" 
sind etwa über den Dienst "G. M.", den 
Geolokalisierungsdienst der Antragsgeg-
nerin auffindbar, wenn ein Nutzer nach 
der jeweiligen Einrichtung sucht. Neben 
dem Ort werden Nutzern weitere Infor-
mationen wie Adressen, Öffnungszeiten, 
Foto sowie Rezensionen angezeigt. Für 
das Unternehmen der Antragstellerin 
existiert ein solches Profil. Zu diesem wa-
ren 111 Rezensionen zu sehen, welche 
zu einem Bewertungsdurchschnitt von 
3,4 Sternen führten. Die Antragstellerin 
wendet sich gegen die Bewertung des 
Nutzenden "G1. X". Die Antragstellerin 
beanstandete die Bewertung mit E-Mail 
vom 10.07.2025 gegenüber der Antrags-
gegnerin, in der die Antragstellerin der 
Antragsgegnerin mitteilte, dass sie die 
Bewertung keinem geschäftlichen Kon-
takt zuordnen könne. Die Antragstellerin 
sendete diese Beanstandung an die E-
Mail-Adresse support s.-deutschland 
d.@google G..com. Gleichzeitig wurde 
die Antragsgegnerin unter Fristsetzung 
aufgefordert, die verfahrensgegenständ-
liche Bewertung zu überprüfen und zu 
entfernen. Die Antragsgegnerin antwor-
tete ihr unter anderem wie folgt: „Bitte be-
achten Sie, dass wir Ihre Anfrage, die Sie 
an s.- d.@ G..com gesendet haben, nicht 
bearbeiten können. Sie können Anträge 
zur Entfernung von Inhalten unter https:// 

s.. G..com/ ... einreichen.“ Für die Mel-
dung von Bewertungen aufgrund rechtli-
cher Verstöße stellt die Antragsgegnerin 
ein Online-Formular zur Verfügung, wel-
ches auch über den in der E-Mail ge-
nannten Link erreicht werden kann. 
Rechtsverletzungen in Bewertungen kön-
nen über eben dieses Online-Formular 
gemeldet werden. Die Antragsgegnerin 
weist in ihrem Impressum auf die Ver-
wendung der entsprechenden Online-
Formulare hin. Die Antragstellerin nutzte 
dieses Online-Formular nicht. Sie reichte 
am 28.07.2025 den Antrag auf Erlass ei-
ner einstweiligen Verfügung bei der Kam-
mer ein. 
 
Das LG entschied, dass der Antragstelle-
rin ein Unterlassungsanspruch gegen die 
Antragsgegnerin aus §§ 1004 Abs. 1 S. 2 
analog, 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 2 Abs. 
1, 1 Abs. 1, 19 Abs. 3 GG zugestanden 
habe. Die angegriffene Bewertung habe 
die Antragstellerin in ihrem Unterneh-
menspersönlichkeitsrecht verletzt. Die 
Antragsgegnerin haftete als mittelbare 
Störerin. Die Haftung des Hostproviders 
richte sich trotz des Inkrafttretens der 
Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Ser-
vices Act (DSA)) nach nationalem Recht. 
Der Digital-Service Act regele nur eine 
Haftungserleichterung und keine Haf-
tungsbegründung. Bei der beanstande-
ten Bewertung handele es sich um eine 
prozessual unwahre Tatsachenbehaup-
tung bzw. um unzulässige Meinungsäu-
ßerungen, für welche die Antragsgegne-
rin aufgrund der Verletzung reaktiver 
Prüfpflichten als mittelbare Störerin hafte. 
Die Antragstellerin nimmt in Abrede, dass 
es sich bei dem Bewertenden um einen 
echten Patienten bzw. geschäftlichen 
Kontakt handelt. Zudem bestreitet sie, 
dass es tatsächlich zu der in der Bewer-
tung geschilderten Wahrnehmung ge-
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kommen sei. Diesen Vortrag berücksich-
tigend stellt sich die angegriffene Bewer-
tung prozessual als rechtswidrige Mei-
nungsäußerung bzw. unwahre Tatsa-
chenbehauptung dar. Die Antragsgegne-
rin hafte für diese als mittelbare Störerin. 
Die Beanstandungen seien hinreichend 
gewesen, um reaktive Prüfpflichten der 
Antragsgegnerin auszulösen. Diesen 
Prüfpflichten sei sie nicht gerecht gewor-
den. Der Hostprovider habe im Fall eines 
konkreten Hinweises auf einen auf der 
Grundlage der Behauptung des Betroffe-
nen unschwer zu bejahendem Rechts-
verstoß diese Beanstandung an den für 
den Inhalt Verantwortlichen zur Stellung-
nahme weiterzuleiten. Dies sei jedenfalls 
unstreitig bis zur Einreichung des An-
trags auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung nicht geschehen. Die Antrags-
gegnerin könne sich in diesem Fall auch 
nicht auf die Haftungsprivilegierung aus 
Art. 6 Abs. 1 DSA berufen. Art. 6 Abs. 1 
DSA setze voraus, dass die Antragsgeg-
nerin entweder keine tatsächliche Kennt-
nis von einer rechtswidrigen Tätigkeit 
oder rechtswidrigen Inhalten hatte und 
sich in Bezug auf Schadenersatzansprü-
che auch keiner Tatsachen oder Um-
stände bewusst war, aus denen eine 
rechtswidrige Tätigkeit oder rechtswid-
rige Inhalte offensichtlich hervorgeht, 
oder sobald sie diese Kenntnis oder die-
ses Bewusstsein erlangt hat, zügig tätig 
wurde, um den Zugang zu den rechtswid-
rigen Inhalten zu sperren oder diese zu 
entfernen. Dies sei hier nicht geschehen. 
Die Antragsgegnerin erlangte bereits mit 
E-Mail vom 10.07.2025 Kenntnis von der 
möglichen offensichtlichen Rechtswidrig-
keit der angegriffenen Bewertung durch 
Bestreiten des geschäftlichen Kontakts 
durch die Antragstellerin. Auf eine feh-
lende Benutzung des zur Verfügung ste-
henden Formulars könne sich die An-
tragsgegnerin nicht berufen. Zwar sei es 

ihr grundsätzlich möglich, gemäß Art. 16 
DSA Verfahren einzurichten, nach denen 
Personen oder Einrichtungen ihr das Vor-
handensein von Einzelinformationen in 
ihren Diensten melden können, die die 
betreffende Person oder Einrichtung als 
rechtswidrige Inhalte ansieht. Diese Ver-
fahren müssten jedoch leicht zugänglich 
und benutzerfreundlich sein und eine 
Übermittlung von Meldungen ausschließ-
lich auf elektronischem Weg ermögli-
chen. Der Wortlaut des Art. 6 DSA ent-
halte keinen Hinweis auf eine bestimmte 
Form der Kenntniserlangung. Allerdings 
spreche Art. 16 DSA nur von Meldungen 
i.S.d. nach Art. 16 Abs. 1 DSA vorgese-
henen Meldeweges. Nach Art. 16 Abs. 3 
DSA sei von einer tatsächlichen Kenntnis 
nach Art. 6 DSA auszugehen, sobald das 
Meldeverfahren durchgeführt worden ist. 
Diese Regelung bräuchte es nicht, wenn 
die Kenntnis im Sinne des Art. 6 DSA nur 
nach dem Meldeverfahren nach Art. 16 
DSA zu erlangen ist. Die Existenz dieser 
Sonderregelung spreche dafür, dass die 
Meldung nur zu einer erleichterten An-
nahme der Kenntnis des Hostproviders 
führt. Die Rechtsfolge einer nicht nach 
Art. 16 DSA erfolgten Meldung ist dem-
nach die Notwendigkeit der Feststellung 
der Kenntnis. Die Kenntnis ergebe sich 
daraus, dass die E-Mail beim Support 
von G. eingegangen ist. Dieser nahm 
auch auf den Inhalt Bezug und verwies 
lediglich auf den Meldeweg. Die Nutzung 
der Support-E-Mail werde auch in dem 
neben der E-Mail im Impressum befindli-
chen Text nicht ausgeschlossen, son-
dern der Nutzer nur auf einen anderen 
Übermittlungsweg verwiesen, der eine 
schnelle Abwicklung gewährleistet. Auch 
daraus ergebe sich keine ausschließliche 
Verpflichtung zur Nutzung des Formu-
lars. Vielmehr verstünde der Nutzer die-
sen Hinweis als Unterstützung und nicht 
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als Verpflichtung. Bei dem durch die An-
tragsgegnerin zur Verfügung gestellten 
Online-Formular fehlt es aufgrund der 
Weiterleitung von Daten an das For-
schungsprojekt "L1" zudem an der erfor-
derlichen leichten Zugänglichkeit und Be-
nutzerfreundlichkeit des Verfahrens, so-
dass die Kammer nicht darüber entschei-
den musste, ob die Einhaltung der in Art 
16 DSA genannten Voraussetzungen zu 
einem "Formularzwang" führt. Nutzen 
Personen das Online-Meldeformular, so 
werden Daten, in bestimmten Fällen 
auch personenbezogene Daten, an die 
L1 Datenbank weitergeleitet. Bei der L1 
Datenbank handelt es sich um ein unab-
hängiges Forschungsprojekt Dritter, die 
außerhalb des hier gegenständlichen 
Verfahrens stehen. Die Möglichkeit der 
Weitergabe sensibler Daten an Dritte ent-
falte eine so abschreckende Wirkung, 
dass von einem "leicht zugänglichen" 
und "benutzerfreundlichen" Verfahren 
(Art. 16 Abs. 1 DAS) nicht mehr gespro-
chen werden könne. Andernfalls stünde 
die Antragstellerin vor der Wahl, die Wei-
tergabe ihrer Daten in Kauf zu nehmen 
oder auf die Geltendmachung ihrer 
Rechte beim Hostprovider zu verzichten. 
Gerade dies solle Art. 16 DSA jedoch ver-
hindern, der ein einfaches, leicht zugäng-
liches und benutzerfreundliches Verfah-
ren zur Vereinheitlichung etablieren will. 
Nur wenn dies sichergestellt sei, könne 
eine Vereinheitlichung auch dazu führen, 
dass ein anderer Weg, wie die Meldung 
z.B. per E-Mail nicht mehr ausreicht, um 
das "Notice-and-Takedown" Verfahren 
einzuleiten. Nur dann wäre die Haftungs-
privilegierung nach Art. 6 DSA nach ih-
rem Sinn und Zweck auch gerechtfertigt. 
Des Weiteren bestünden für die Kammer 
Zweifel an der erforderlichen leichten Zu-
gänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit 
des Formulars aufgrund der Begrenzung 
der Anzahl von verwendbaren Zeichen 

und die fehlende Möglichkeit, Anlagen 
beizufügen. Bei komplexeren Sachver-
halten dürfte es für einen Anspruchsteller 
schwierig werden, sein Anliegen den Vor-
gaben der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung entsprechend vorzubringen. Da 
die Antragsgegnerin ein Verfahren, dass 
die Voraussetzungen des Art. 16 DSA er-
füllt, nicht zur Verfügung stellte, könne sie 
sich auf eine Haftungsprivilegierung nach 
Art. 6 DSA auch nicht berufen bzw. muss 
sich die Meldung über ihre E-Mail-Ad-
resse als Kenntnisnahme zurechnen las-
sen. 
Quelle: LG Hamburg, Urt. v. 19.12.2025, 324 
O 400/25  
  
 
SG Marburg: Befreiung vom ärztlichen 
Bereitschaftsdienst eines Substituti-
onsarztes 
Das Sozialgericht Marburg (SG) hat ent-
schieden, dass der Kläger einen An-
spruch auf Befreiung von der Teilnahme 
am Ärztlichen Bereitschaftsdienst habe, 
da ihm diese unzumutbar i.S.d. § 3 Abs. 
8 S. 3 lit. e) BDO sei. 
 
Der Kläger begehrt die Befreiung vom 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) der 
Beklagten aufgrund seiner Tätigkeit im 
Rahmen der Methadonsubstitution. Er ist 
Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapie und ist vertragsärztlich tätig, wobei 
der Schwerpunkt seiner Praxis in der 
suchtmedizinischen Versorgung inklu-
sive der Substitutionsbehandlung liegt. 
Der Kläger stellte am 03.11.2023 einen 
Antrag auf Befreiung vom ÄBD. Diesen 
begründete er mit der suchtmedizini-
schen Versorgung in seiner Praxis, 
wodurch die Praxis 7-Tage die Woche 
und 365-Tage im Jahr für die Substituti-
onsbehandlung geöffnet sei. Die Haupt-
vergabezeiten für das Substitut sei am 
Vormittag ab 07:00 Uhr und teilweise 
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auch am Nachmittag für die berufstätigen 
Patienten im Schichtdienst. Die Vergabe 
einer Dosierung unter Sicht und die Aus-
gabe des BtM-Folgerezeptes bei Take-
Home-Patienten müsse durch ihn konti-
nuierlich ärztlich überwacht werden. Eine 
zusätzliche zeitliche Dienstverpflichtung 
im ärztlichen Bereitschaftsdienst, wäre 
für ihn aktuell nicht planbar und umsetz-
bar, ohne Abstriche in der Qualitätssiche-
rung der Substitutionsbehandlung, spezi-
ell hinsichtlich der BtmVV § 5. Auf Grund 
dessen und der Tatsache, dass er aktuell 
nach der kurzen Zeit der Niederlassung 
(Niederlassung seit dem 01.01.2022) 
noch keinen dauerhaft planbaren ärztli-
chen Vertreter mit entsprechender Sucht-
qualifikation habe, bitte er die Beklagte 
ihn von der Dienstverpflichtung im ärztli-
chen Bereitschaftsdienst zu befreien. Die 
Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid 
vom 26.03.2024 ab. Nach erfolglosem 
Widerspruchsverfahren erhob der Kläger 
gegen den Ablehnungsbescheid Klage. 
 
Das SG sah die Ablehnung als rechtswid-
rig an. Der Kläger habe einen Anspruch 
auf Befreiung von der Teilnahme am 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Zur Über-
zeugung des Gericht liege ein Befrei-
ungsgrund nach § 3 Abs. 8 S. 3 lit. e) 
BDO vor. § 3 Abs. 8 BDO regelt die Mög-
lichkeit einer Befreiung von der Teil-
nahme am ÄBD, wobei nach Satz 1 vor-
rangig vor einer Befreiung sich der Arzt 
eigenständig und zu eigenen Lasten ei-
nen geeigneten Vertreter zu suchen hat. 
Nach Satz 2 kann eine ggf. befristete, teil-
weise bzw. vollständige Befreiung von 
der Teilnahme am ÄBD auf schriftlichen 
Antrag von der KVH ausgesprochen wer-
den. § 3 Abs. 8 S. 3 BDO regele dafür die 
Befreiungsgründe. Bei dem Kläger be-
stünden durch seine Tätigkeit als Substi-
tutionsarzt schwerwiegende Gründe im 
Sinne von § 3 Abs. 8 Satz 3 lit. e) BDO, 

aufgrund deren ihm eine Teilnahme am 
ÄBD nicht zugemutet werden könne. Die 
Behandlung von Substitutionspatienten 
unterliege Besonderheiten, die eine Teil-
nahme am ÄBD nach Auffassung der 
Kammer unzumutbar mache. So muss 
seine Praxis an 365 Tagen im Jahr geöff-
net sein. Die Behandlung von Substituti-
onspatienten erfolge auch an Feiertagen 
und an Wochenenden. Er hält in seiner 
Praxis – zumeist in den Morgenstunden, 
aber teilweise auch am Nachmittag – 
Sprechstunden frei, in denen die Metha-
donvergabe erfolgen kann. Die regelmä-
ßige und planbare Versorgung zu festen 
Zeiten sei notwendiger Bestandteil der 
Behandlung und für die Patienten von ho-
her Bedeutung, bereits eine Verspätung 
um wenige Minuten werde von vielen Pa-
tienten nicht bzw. nur schwer toleriert. 
Die von der Beklagten angenommene 
Flexibilität bei der Einbestellung der Pati-
enten bestünde zur Überzeugung des 
Gerichts nicht. Stattdessen sei eine kon-
tinuierliche Behandlung zu den verein-
barten und gewohnten Zeiten erforder-
lich, die sich teilweise mit den Zeiten des 
ÄBD überschneiden. Zwar erfolge die 
Substitutionsbehandlung an den jeweili-
gen Tagen nur an wenigen Stunden, je-
doch erfolge sie an jedem Tag im Jahr, 
auch an Wochenende und Feiertagen. 
Die Vielzahl seiner Patienten erscheine 
täglich, die sog. Take-Home-Patienten, 
die nur einmal die Woche in die Praxis 
kommen müssen, seien in der Minderheit 
und auch bei diesen Patienten liegt die-
ser Tag häufig am Wochenende. Hieraus 
folge, dass der Kläger bei einer Einteilung 
zum ÄBD eine Vertretung für seine ei-
gene Tätigkeit organisieren muss, wobei 
sich dieselben Schwierigkeiten wie bei 
den sonstigen Urlaubs- bzw. Abwesen-
heitszeiten ergeben. Denn als Praxisver-
treter kommen nur andere Substitutions-
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ärzte in Betracht, da spezielle Siche-
rungsvorkehrungen und Dokumentati-
onspflichten bestehen. Seine Substituti-
onspatienten könnten weder im ÄBD 
noch im Krankenhaus behandelt werden, 
dazu muss die Vertretung in seiner eige-
nen Praxis erfolgen. Aufgrund der gerin-
gen Anzahl von in Betracht kommenden 
Substitutionsärzten erfordere die Inan-
spruchnahme einer Vertretung einen er-
heblichen Planungsaufwand. Die gegen-
seitige Vertretung der Substitutionsärzte 
und die dafür notwendige Organisation 
stelle sich wie ein eigener Bereitschafts-
dienst dar und zeige, dass der Kläger 
durch die Teilnahme am ÄBD der Beklag-
ten doppelt belastet sei und für seine Tä-
tigkeit als Substitutionsarzt keine Entlas-
tung durch den ÄBD eintritt, sondern eine 
– gerade im Hinblick zu anderen Fach-
arztgruppen – erhöhte Belastung be-
stehe. Zu berücksichtigen sei dabei auch, 
dass durch die geringe Anzahl von Sub-
stitutionsärzten, die bei einer Vertretung 
einbezogen werden können, das ge-
samte Konstrukt der Vertretungsabspra-
che instabil ist. Bei (bspw. krankheitsbe-
dingten) Ausfällen könne es passieren, 
dass die vereinbarte Vertretung nicht 
funktioniert und der Kläger doch kurzfris-
tig wieder für seine eigenen Patienten 
verfügbar sein muss. Sei er in diesen Zei-
ten aber bereits für den ÄBD eingeteilt, 
trete – je kurzfristiger die Problematik auf-
trete – eine Situation ein, die sich nicht 
ohne Schaden für die Patienten oder den 
Kläger auflösen lasse. Dies zeige nach 
Ansicht des Gerichts nachdrücklich die 
Unzumutbarkeit der Verpflichtung zur 
Einbeziehung in den ÄBD. Es liege eine 
überproportionale Belastung auf Seiten 
des Klägers vor, die nicht durch die 
grundsätzliche Verpflichtung aller Ärzte 
zur Teilnahme am Notdienst gerechtfer-
tigt sei. Durch den Umstand, dass seine 

Substitutionspatienten nicht von dem ein-
gerichteten ÄBD der Beklagten umfasst 
werden und er sich zusammen mit dem 
kleinen Kreis an Substitutionsärzten 
selbst um eine Versorgung außerhalb der 
Sprechzeiten und bei Abwesenheit küm-
mern muss, sei das Interesse der Ge-
meinschaft an seiner Teilnahme am ÄBD 
geringer einzuschätzen als das Interesse 
des Klägers an einer funktionierenden 
Behandlung seiner eigenen Patienten. 
Es sei insoweit ausreichend, dass der 
Kläger weiterhin finanziell an den Belas-
tungen des Bereitschaftsdienstes betei-
ligt ist. In dieser Hinsicht habe er auch 
noch einmal in der mündlichen Verhand-
lung betont, dass sich sein Antrag alleine 
gegen die persönliche Teilnahmever-
pflichtung richte und ihm daran gelegen 
sei, dass eine Vertretersuche – wie früher 
praktiziert – gegen Entrichtung eines 
Geldbetrages auf die Beklagte verlagert 
werden könnte. Soweit die Beklagte inso-
weit darauf verweist, dass sich der Kläger 
wie in § 3 Abs. 8 Satz 1 BDO als vorran-
gig vorgesehen, selbst einen Vertreter für 
den Dienst im ÄBD suchen könne, ver-
fange dieses Argument nicht. Bei der 
Vertretersuche im Sinne von § 3 Abs. 8 
Satz 1 BDO bleibe der Kläger in der Ver-
antwortung für die Wahrnehmung des 
Dienstes, was bedeutet, dass bei einem 
kurzfristigen Ausfall oder einer kurzfristi-
gen Absage er selbst wieder den Dienst 
wahrnehmen müsste. Zudem gestalte 
sich die Vertretersuche häufig als lang-
wierig und seo nicht immer von Erfolg ge-
krönt. Durch die bestehenden Unwägbar-
keiten wäre der Kläger auch bei dieser 
Variante gezwungen, Vorkehrungen für 
den Fall der erfolglosen Vertretersuche 
zu treffen, was wiederum auf die auf-
wendige Absprache der Organisation ei-
ner kurzfristigen Vertretung für die eige-
nen Patienten hinauslaufen würde. 
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Dadurch sei der Verweis auf die Vertre-
tersuche für den Dienst im ÄBD nach An-
sicht des Gerichts im Fall des Klägers 
ebenfalls unzumutbar. Gleiches gelte für 
die anderen Bereitschaftsdienstarten, die 
im ÄBD angeboten werden, da etwa im 
Hintergrundbereitschaftsdienst die Mög-
lichkeit bestehe, dass der Kläger kurzfris-
tig einspringen müsste, was dann diesel-
ben Probleme wie bei einem kurzfristigen 
Ausfall des bestellten Vertreters nach 
sich ziehen würde. Nicht ausschlagge-
bend sei die Häufigkeit der Einbeziehung 
in den ÄBD, da die Gründe für die Unzu-
mutbarkeit bereits bei einer einmaligen 
Einbeziehung zum Tragen kommen. 
Quelle: SG Marburg, Urt. v. 21.01.2026, S 18 
KA 310/24  
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____________________________Kontaktdaten______________________________ 
 
 
 
Büro Frankfurt / Main 
Hanauer Landstraße 328-330 
60134 Frankfurt am Main 
Telefon (069) 94 74 15 70 
E-Mail: Frankfurt@GesundheitsRecht.com 

 Büro Hamburg  
Brandswiete 4 
20457 Hamburg 
Telefon (040) 39 10 69 70 
E-Mail: Hamburg@GesundheitsRecht.com 

   
Büro Köln 
Oberländer Ufer 184 
50968 Köln (Marienburg) 
Telefon (0221) 67 00 99 - 0 
E-Mail: Koeln@GesundheitsRecht.com 
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________________________ECHO________________________________ 
 
 
Schreiben Sie uns, wenn Sie sich für besondere Themenschwerpunkte interessieren oder 
Fragen zu den aktuellen Themen haben. 
 
 
Fax: 069 / 94 74 157-19 
 
E-Mail: frankfurt@gesundheitsrecht.com 
 
 
Name, Titel: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vorname: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Unternehmen/Praxis: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Telefon:       E-Mail: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Themenschwerpunkt/Frage: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
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